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N I E D E R S C H R I F T
[bookmark: _Hlk211941067]über die Sitzung des Gemeinderates am
Donnerstag, den 18. Dezember 2025
im Sitzungssaal des Gemeindeamtes in Sankt Martin an der Raab, Hauptplatz 7.


[bookmark: _Hlk128479593][bookmark: _Hlk212215707][bookmark: _Hlk128479573]Anwesende Mandatare:

	SPÖ
	ÖVP

	Bgm. KERN Franz Josef
	AUFNER Josef

	ADLER Dietmar
	BAUMGARTNER Roland

	Mag. DUNKL Harald
	BEDÖCS Roman

	EISENBERGER Manfred
	KERN Sebastian

	FARTEK Franz
	Ing. KÖCK Andreas

	JOST Josef
	Ing. NIEDERER Siegfried

	MAUTNER Gertraud
	PETANOVITS Michaela

	PINT Franz
	POGLITSCH Melitta

	REDL Manfred,
	Ing. JUD Susanne (E*)

	SCHNEPF Erich
	

	WAGNER Robert (E*)
	MFG

	
	STEINER Manfred

	WOLF Martin
	BRÜCKLER Andrea (E*)



(E* = Ersatzmitglied nach § 15 a GemO)

Entschuldigt fehlen:	WILDLING Wolfgang
Unentschuldigt fehlen:	-x-

Schriftführerin: Carina Scherbler


Die Mitglieder des Gemeinderates sind ordnungsgemäß durch schriftliche Ladung vom  09. Dezember 2025  zur Sitzung einberufen worden.
Die Einladung mit den Beratungsgegenständen war den Bestimmungen der Bgld. Gemeindeordnung entsprechend durch Anschlag an der Amtstafel öffentlich kundgemacht. Jedem Gemeinderat war per E-Mail bzw. persönlich eine schriftliche Ausfertigung der Einladungskurrende ausgefolgt worden.

	Sitzungsbeginn:
	19.00
	Uhr
	
	Ende der Sitzung:
	19.55
	Uhr





T A G E S O R D N U N G


	[bookmark: _Hlk118117530][bookmark: _Hlk151538699][bookmark: _Hlk128479614]1.)
		Verordnung des Gemeinderates über die Widmung des Grdst.Nr. 2878/3 der KG. Neumarkt an der Raab in das öffentliche Gut




	2.)
	Verkauf eines Teils der Grdst. Nr. 537/1 und 538 der KG. Gritsch

	3.)
	Wassergenossenschaft Gritsch: Beschluss über die Übernahme der WG Gritsch durch die Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab

	4.)
	Kommunalinvestitionsgesetz 2025 (KIG 2025): Bericht über die Verwendung der finanziellen Zuweisung an den Gemeinderat)

	5.)
	Vereinbarung über privatwirtschaftliche Maßnahmen gemäß § 24 Abs. 4 Bgld. Raumplanungsgesetz 2019, KG Welten (Baulandmobilisierungsvertrag)

	6.)
	Korrekturbeschluss: 25. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes

	7.)
	Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026
a.)	Abgaben und Entgelte
b.)	Höhe des Kassenkredits
c.)	Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen
d.)	Stellenplan
e.)	Voranschlag 2026
f.)  Mittelfristiger Finanzplan für das Haushaltsjahr 2026

	8.)
	Allfälliges

	
	



Bürgermeister Franz Josef Kern begrüßt die anwesenden Gemeinderäte sowie die Zuschauer und eröffnet zur festgesetzten Zeit die Sitzung.
Er stellt fest, dass alle Mitglieder des Gemeinderates ordnungsgemäß zur Sitzung geladen wurden und dass die Beschlussfähigkeit gem. § 41 Abs. 1 der Bgld. Gemeindeordnung gegeben ist.

Mit der Unterfertigung der Verhandlungsschrift über die heutige Gemeinderatssitzung werden betraut:  Manfred Redl und Sebastian Kern.

Die Sitzungsniederschrift vom 21. Oktober 2025 wird ohne Einwände genehmigt.

Auf Antrag des Bürgermeisters werden gem. § 38 Abs. 2 der Bgld. Gemeindeordnung einstimmig zur Tagesordnung erhoben:
·  Wasserleitungskataster: Annahme des Förderungsvertrags für BA 200 LIS Sankt Martin an der Raab der Kommunal Kredit Public Consulting


Bevor der Bürgermeister auf die Tagesordnung übergeht setzt er den TOP 5: „Vereinbarung über privatwirtschaftliche Maßnahmen gemäß § 24 Abs. 4 Bgld. Raumplanungsgesetz 2019, KG Welten (Baulandmobilisierungsvertrag) ab.


	Tagesordnungspunkt
gem. § 38 Abs. 2 Gem.O
	Wasserleitungskataster: Annahme des Förderungsvertrags für BA 200 LIS Sankt Martin an der Raab der Kommunal Kredit Public Consulting




Die Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) hat mit Schreiben vom 22.12.2025 mitgeteilt, dass das Förderansuchen für das Projekt Wasserversorgungsanlage BA 200 LIS Sankt Martin an der Raab genehmigt wurde. Als Abwicklungsstelle des genannten Bundesministeriums hat die KPC den Förderungsvertrag erstellt und der Gemeinde zur Annahme vorgelegt.
Die vorläufig förderbaren Investitionskosten wurden mit € 70.000,00 festgelegt.

Nach kurzer Beratung beschließt der Gemeinderat auf Antrag von Bürgermeister Kern einstimmig die Annahme des gegenständlichen Förderungsvertrages wie folgt:

„Der Förderungsnehmer Markgemeinde Sankt Martin an der Raab, GKZ 10509, erklärt die vorbehaltlose Annahme des Förderungsvertrages der Kommunalkredit Public Consulting GmbH vom 28.11.2025, Antragsnummer: C505093, betreffend die Gewährung eines Investitionszuschusses für die Wasserversorgungsanlage BA 200 LIS Sankt Martin an der Raab.

Der Förderungsnehmer bestätigt, dass die Aufbringung der Finanzierung gemäß nachstehender Aufstellung sowie der der erforderlichen Beschlussunterlagen. 
Eigenmittel		€ 35.000,00
Bundesmittel		€ 35.000,00“


	[bookmark: _Hlk118117504]Zu Punkt 1
der Tagesordnung
		Verordnung des Gemeinderates über die Widmung des Grdst.Nr. 2878/3 der KG. Neumarkt an der Raab in das öffentliche Gut







Die OSG Oberwarter gemeinn Bau- Wohn- u Siedlungsgen reg. Gen.mbH – Oberwart, hat mit Schreiben vom 29.10.20265 der Marktgemeinde nachstehende Ansuchen geschickt: 

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kern!
Sehr geehrte Frau AL Scherbler!
 
Unser Unternehmen ist Eigentümerin des Grundstückes Nr. 2878/3,  KG 31120 Neumarkt an der Raab, mit einer Fläche von 125 m². 
 
Wie Sie untenstehendem Lageplan entnehmen können, verläuft das genannte Grundstück entlang der Oberdrosener Straße. 
 
Wir bitten um Ihre Stellungnahme, ob das Grundstück Nr. 2878/3 dem Öffentlichen Gut abgetreten werden kann. Unser Unternehmen würde den entsprechenden Vertrag errichten und die grundbücherliche Durchführung erledigen, der Marktgemeinde St. Martin an der Raab würden durch die Abtretung keine Kosten entstehen.“

Weiters wurde auch ein Abtretungsvertrag per Post gesendet, welchen alle Gemeinderatsmitglieder mit der Einladung zur Gemeinderatssitzung übermittelt bekommen haben.

[image: ]Nach kurzer Beratung beschließt der Gemeinderat einstimmig auf Antrag des Vorsitzenden den Abtretungsvertrag mit der OSG Oberwarter gemeinn Bau- Wohn- u Siedlungsgen reg. Gen.mbH – Oberwart.
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	Zu Punkt 2
der Tagesordnung
	Verkauf eines Teils der Grdst. Nr. 537/1 und 538 der KG. Gritsch




Fam. Dr. Paul FINK, wohnhaft in Gritsch haben mit Eingabe vom 02.12.2025 ersucht, ihnen das Grdst.Nr. 538 (20 m2) und einen Teil des Grdst.Nr. 537/1 (ca. 725 m2) der KG. Gritsch (öffentliches Gut) zu verkaufen. Die gewünschte Fläche grenzt an das Grundstück ihres Wohnhauses.

Bgm. Kern erklärt, dass es sich um ein Grundstück handelt, welches sich direkt vor dem Wohnhaus von Fam. Dr. Fink befindet. Von der Gemeinde wird dieser Teil des o.g. Grundstückes nicht genutzt. Der restliche Teil ist ein öffentlicher Weg bzw. eine Straße. Der gewünschte Teil von insgesamt ca. 745 m2 könnte weggemessen werden. Der Weg bzw. die Straße wäre dadurch nach wie vor vorhanden und es entstehen dadurch auch keine Nachteile betreffend des öffentlichen Weges.

Der Vorsitzende stellt den Antrag, der Fam. Dr. Paul Fink das Grdst.Nr. 538 (20 m2) und einen Teil des Grdst.Nr. 537/1 (ca. 725 m2) der KG. Gritsch mit einer Fläche von ca. insgesamt 745 m² zu einem Preis von € 8,00 pro Quadratmeter zu verkaufen.
Alle Kosten für die erforderliche Vermessung und Wiederherstellung der Grundbuchsordnung sind von Fam. Dr. Paul Fink zu tragen.
Einstimmig wird dieser Antrag vom Gemeinderat angenommen.


	Zu Punkt 3
der Tagesordnung
	Wassergenossenschaft Gritsch: Beschluss über die Übernahme der WG Gritsch durch die Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab




Die Wassergenossenschaft Gritsch hat am 26.11.2025 nachstehendes Schreiben im Gemeindeamt Sankt Martin an der Raab eingebracht:

[image: ]

[bookmark: _Hlk219717813][bookmark: _Hlk219718062]Der Obmann der Wassergenossenschaft Gritsch (kurz: WG Gritsch) GR. Manfred Redl erklärt die momentane Situation der WG Gritsch. Im Jahr 1964 ist die WG Gritsch entstanden und die Leitungen wurden seither nicht erneuert. Es wurden nur neuwertige Leitungen zu neuen Hausbauten verlegt. Der Übernahmeschacht befindet sich beim Gasthaus zum Kurta. Auch der Wasserdruck ist teilweise zu schwach. Da es immer wieder zu Wasserrohrbrüchen kommt und immer mehr Geld investiert werden muss, wäre die Übernahme der WG Gritsch durch die Gemeinde Sankt Martin an der Raab erwünscht. 

Bgm. Kern fügt hinzu, dass durch die Übernahme der WG Gritsch die Wasserohrbrüche von den Bauhofmitarbeitern repariert werden könnten und so auch weniger Geld in Reparaturen investiert werden muss. Eine Erneuerung der Rohre wird in baldiger Zukunft jedoch notwendig sein.

Für die Übernahme der Wassergenossenschaft fallen Kosten für den Anschluss an das Wassernetz der Marktgemeinde pro Wasserabnehmer an. Die damaligen Kosten für einen eventuellen Wasserbezug durch die Marktgemeinde betrugen pro Haushalt € 520,00 inkl. 10 % Steuer (S 7.150,00). Welche auch durch die Mitglieder der WG Gritsch entrichtet wurden. Der Betrag für einen Wasseranschluss beim Wassernetz der Marktgemeinde beträgt pro Haushalt aktuell € 2.200,00 inkl. 10 % Steuer. 
Somit wäre die Differenz von € 1.680,00 inkl. 10 % Steuer pro Haushalt (Wasserbezieher) an die Marktgemeinde zu zahlen.
Aufgrund von bereits teilweise getätigtem Ausbau durch die WG Gritsch könnten die Anschlussgebühren auf € 1.500,00 inkl. 10 % Steuer reduziert werden.

GR. Andreas Köck merkt an, dass Bedacht auf die Kosten für die Erneuerung der Rohre, durch die Gemeinde, genommen werden sollte.

Aufgrund von Befangenheit verlässt GR. Manfred Redl (Obmann der Wassergenossenschaft Gritsch) für die Abstimmung den Sitzungssaal.

Nach kurzer Diskussion stellt Bgm. Kern den Antrag die Wassergenossenschaft Gritsch zu übernehmen. Die Differenz von € 1.500,00 inkl. 10 % Steuer ist pro Wasserbezieher der WG Gritsch an die Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab zu entrichten.
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 


	[bookmark: _Hlk214355673]
Zu Punkt 4
der Tagesordnung
	Kommunalinvestitionsgesetz 2025 (KIG 2025): Bericht über die Verwendung der finanziellen Zuweisung an den Gemeinderat)




Mit Schreiben vom 06. November 2025 vom Amt der Bgld. Landesregierung betreffend „Finanzzuweisung Investitionen gemäß KIG 2020, 2023 und 2025: Informationen zur Berichtspflicht und Auszahlung des Gemeindeanteils“ mit der Zahl: 2025-002.248-5/4 wurde nochmals über die Auszahlungsbeträge laut BMF-Mitteilung vom Oktober 2025 informiert sowie über die Berichtspflichten der Gemeinden.

Die Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab erhält bzw. hat nachstehende Beträge aus dem Kommunalinvestitionsgesetz 2025 (KIG 2025) erhalten:
	2025		€ 33.349,13
	2026		€ 46.334,25
	2027		€ 39.758,73
	2028		€ 19.580,00

Ein Nachweisverfahren ist nicht vorgesehen, sondern die Berichterstattung an den Gemeinderat, die Veröffentlichung des Berichts auf der Homepage der Gemeinde und die Information an das Land Burgenland über den Bericht an den Gemeinderat und die Veröffentlichung auf der Homepage.

Nachstehender Bericht wird dem Gemeinderat bekannt gegeben:
Die Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab hat die Mittel aus den Kommunalinvestitionsgesetz 2020 und 2023 bereits in den Vorjahren verwendet sowie den Nachweis an die damalige Stelle „Bundesministerium für Finanzen“ nachgewiesen.

Auch die Mittel für des Kommunalinvestitionsgesetzes 2025 wurden bereits im Jahr 2025 zur Gänze investiert in die Erneuerung der Beleuchtungskörper zahlreicher Gebäude und Straßenbeleuchtung in LED-Beleuchtung sowie den Heizungstausch bei der Volksschule Sankt Martin an der Raab von einer Ölheizung in eine Hackgutheizungsanlage.

· Tausch von Beleuchtungskörpern in LED-Beleuchtung
· Aufbahrungshalle
· Veranstaltungshalle (Martinihalle)
· Feuerwehrhäuser
· Musikschule
· Bauhof 
· Straßenbeleuchtung
· Öffentliches WC
· Kriegerdenkmal Welten
Beginn der Arbeiten: Mai 2025
Fertigstellung: August 2025
Investitionen in der Höhe von € 161.412,61

· Hackgutheizungsanlage
Beginn der Arbeiten: Dezember 2024
Fertigstellung: Februar 2025
Teilbetrag der Investition von € 20.000,00

[bookmark: _Hlk208992791]
	Zu Punkt 5
der Tagesordnung
	Vereinbarung über privatwirtschaftliche Maßnahmen gemäß § 24 Abs. 4 Bgld. Raumplanungsgesetz 2019, KG Welten (Baulandmobilisierungsvertrag)




Der TOP 5 wurde vom Bürgermeister gemäß § 38 Abs 1 Bgld. GemO 2003 vor Beginn der Sitzung abgesetzt.



	
Zu Punkt 6
der Tagesordnung
	Korrekturbeschluss: 25. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes




[bookmark: _Hlk217296256]Aufgrund des Schreibens vom Amt der Bgld. Landesregierung vom 21.11.2025, mit der Zahl: 2024-004.474-6/29, OE: A2-HLP-ROR wurde die Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab aufgefordert, Änderungen bzw. Ergänzungen in der 25. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes vorzunehmen.

Diese Änderungen und Ergänzungen wurden mit dem Büro wagnerfandl-raumplanung aus Oberwart durchgeführt.

Aufgrund dieser Änderungen und Ergänzungen soll nun ein Korrekturbeschluss zur 25. Änderung des Flächenwidmungsplanes durch den Gemeinderat gefasst werden.



[bookmark: _Hlk217296290][image: ]KG. Sankt Martin an der Raab





[image: ][image: ]KG. Neumarkt an der Raab

KG. Oberdrosen
[image: ][image: ]


KG. Welten
[image: ][image: ]

[image: ]KG. Doiber


[image: ]KG. Gritsch
Die umzuwidmenden Grundflächen wurden vom Büro wagnerfandl-raumplanung aus Oberwart an Ort und Stelle begutachtet. Im Anschluss an den Lokalaugenschein wurden die vom Land geforderten Unterlagen für die Umwidmung - wie planliche Darstellung und Erläuterungsbericht - erstellt.

Das Amt der Bgld. Landesregierung wurde per E-Mail am 25.11.2024 von der beabsichtigten Änderung des Flächenwidmungsplans in Kenntnis gesetzt.

Mit Kundmachung vom 18. Juni 2025 wurde verlautbart, dass der Entwurf einer Verordnung, mit welcher der Flächenwidmungsplan geändert werden soll (25. Änderung), durch sechs Wochen, das war in der Zeit vom 18.06.2025 bis zum 30.07.2025, im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsichtnahme aufliegt.
Auch die angrenzenden Gemeinden wurden über die Auflage informiert.
Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Kundmachungsfrist wurden keine Erinnerungen eingebracht.

Im Rahmen des Änderungsverfahrens sind zahlreiche Stellungnahmen von Landesdienststellen usw. eingetroffen. Seitens des Planerteams wurden diese Eingaben geprüft und in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und dem Gemeindeamt die entsprechenden Änderungen bzw. Anpassungen – wie nachstehend angeführt - vorgenommen:
[image: ]

Jedem Gemeinderat wurde per E-Mail ein Erläuterungsbericht samt planlicher Darstellung als Arbeitsbehelf und Entscheidungsgrundlage zur Verfügung gestellt.

In Kenntnis der Sachlage beschließt der Gemeinderat auf Antrag von Bürgermeister Kern nach kurzer Beratung deshalb einstimmig die nachstehende Verordnung:





[image: briefkopf-8383_RGB]V E R O R D N U N G


des Gemeinderates der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab vom 
	18. Dezember 2025, Zahl: 031-2/2025, mit welcher der Digitale Flächenwidmungsplan geändert wird (25. Änderung)

Gemäß § 43 Abs. 4 iVm § 42 Abs. 5 Burgenländisches Raumplanungsgesetz 2019, LGBl. Nr. 49/2019, in der geltenden Fassung, wird verordnet:

§ 1

Der Digitale Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab (Verordnung des Gemeinderates vom 03. Juni 2005 - digitale Neudarstellung - in der Fassung der 24. Änderung vom 25. März 2024) wird gemäß den inhaltlichen Festlegungen des beiliegenden digitalen Datensatzes (Planverfasser: wagnerfandl raumplanung zt, Oberwart; GZ. 699/2025 geändert.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem ersten Tag ihrer Kundmachung in Kraft.


	[bookmark: _Hlk59437497]Zu Punkt 7
der Tagesordnung
	Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026
a.)	Abgaben und Entgelte
b.)	Höhe des Kassenkredits
c.)	Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen
d.)	Stellenplan
e.)	Voranschlag 2026
f.)    Mittelfristiger Finanzplan für das Haushaltsjahr 2026


[bookmark: _Hlk211941098]

Bürgermeister Kern zählt die Eckpunkte (Vorhaben, Fixausgaben, Einnahmen, Bundes- und Landeszuschüsse) des vorliegenden Budgetentwurfs für das Haushaltsjahr 2026 auf und gibt auch einen Vergleich zu den Zahlen des Vorjahrs.




	a.)
	Abgaben und Entgelte



Die Einhebung nachstehender Abgaben und Entgelte ist im vorliegenden Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen:

	VOLKSSCHULE – Betreuungsbeitrag
GR.-Beschluss v. 13.08.2015

	
	
	

	
	
	1. Kind
	2. Kind

	Anmeldung für
	
	
	

	5 Tage
	100%
		€	70,00
	keine Ermäßigung

	4 Tage
	80%
		€	56,00
	keine Ermäßigung

	3 Tage
	60%
		€	42,00
	keine Ermäßigung

	2 Tage
	40%
		€	28,00
	keine Ermäßigung

	1 Tag
	30%
		€	21,00
	keine Ermäßigung



	KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNGEN – Beiträge (inkl. 10 % MWSt.)

	Für Kinder, die nicht zumindest mit einem Elternteil einen Hauptwohnsitz im Burgenland haben

	(auf Grund der Indexerhöhung seit Ausgangsmonat 9/2006)

	
	
	je Kind

	Kinderkrippe
	
		€	162,00

	Kindergarten
	Vormittag
		€	66,00

	
	Ganztag
		€	89,00


Ab 2020 keine Ermäßigungen für Geschwister!!

Kinderbetreuungseinrichtungen – Bastelgeld pro Kindergartenjahr:
· [bookmark: _Hlk123285628]Für Kinder einer Kindergartengruppe	€	80,00 inkl. 10 % MWSt. 
(ab 2026)
· für Kinder einer Kinderkrippengruppe	€	55,00 inkl. 10 % MWSt. 
(ab 2026)

Dieses Bastelgeld wird 2 x jährlich (am Beginn des Kindergartenjahres und nach den Energieferien) mit der jeweils halben Jahresgebühr vorgeschrieben.
· Buskosten	€	40,00 inkl. 10 % MWSt. (ab 2026)
(für ein Geschwisterpaar bezahlt das 2. Kind € 30,00 inkl. 10 % MWSt.)

Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle:
Gem. Gemeinderatsbeschluss v. 14.11.2024 	 €	30,00 exkl. 10 % MWSt.

Privatrechtliches Entgelt für die Benützung von Einrichtungen der Bestattungsanlagen 
Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 27.12.2023

Benützung Turnsaal:
Für die Benützung des Turnsaales beträgt (seit 2025) € 1,00 pro Person/Einheit, ab 18 Jahren.





[image: ]Benützung der Martinihalle:


Auf Grund bundes- bzw. landesgesetzlicher Ermächtigungen sind die nachstehenden Abgaben und Gebühren mit folgenden Hebesätzen auszuschreiben und einzuheben:
a.)	Kommunalabgabe	3 v.H.


	b.)
	Höhe des Kassenkredits



Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen des Finanzierungshaushaltes des laufenden Haushaltsjahres (ausgenommen davon sind die im Nachweis der Investitionstätigkeit dargestellten Projekte) in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit  € 150.000,00 festgesetzt (maximal ein Sechstel der veranschlagten Einzahlungen des Finanzierungshaushalts des lfd. Haushaltsjahres) und zwar mit einem Kreditrahmen von jeweils € 75.000,00 bei der Erste Bank und der Raiffeisenregionalbank Güssing-Jennersdorf.


	c.)
	Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen



Der Gesamtbetrag der im Finanzjahr 2026 aufzunehmenden Darlehen, die nur für die Auszahlungen der investiven Gebarung des Finanzierungsvoranschlags für im Nachweis der Investitionstätigkeit dargestellten Projekte verwendet werden dürfen, wird auf Antrag des Vorsitzenden einstimmig mit € 0,00 festgesetzt.
Die Darlehensaufnahme ist nur zulässig, wenn eine andere Bedeckung fehlt und die Verzinsung und Tilgung dafür die Erfüllung der der Gemeinde obliegenden gesetzlichen Aufgaben und der privatrechtlichen Verpflichtungen nicht gefährdet.





	d.)
	Stellenplan



Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 stellt sich wie folgt dar:
[image: ][image: ]

	e.)
	Voranschlag 2026




Der gegenständliche Voranschlagsentwurf wurde nach Anhörung des Gemeindevorstands (Sitzung am 27.11.2025) erarbeitet und anschließend jedem Mitglied des Gemeinderates als Arbeitsunterlage zur Verfügung gestellt.

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2026 ist gemäß § 68 Abs. 1 der Bgld. Gemeindeordnung durch  z w e i  Wochen, das war in der Zeit vom 28. November 2025 bis zum 12. Dezember 2025, im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen.
Die Auflage war mit dem Hinweis kundgemacht, dass es jedem wahlberechtigten Gemeindemitglied freisteht, zum Voranschlagsentwurf innerhalb der Auflagefrist beim Gemeindeamt Erinnerungen einzubringen.
Während der Auflagefrist des Voranschlagsentwurfes wurden keine Erinnerungen eingebracht.

Der Bürgermeister zählt im Anschluss die im Voranschlagsentwurf enthaltenen Vorhaben sowie die jährlichen Fixausgaben auf. 

Diverse Anfragen der Gemeindemandatare werden von Bürgermeister und Schriftführerin beantwortet.

Nachstehende Änderungen gegenüber dem aufgelegten Voranschlagsentwurf werden einstimmig vorgenommen:


	VA-Stelle
	Text
	Einnahmen
	Ausgaben

	1/2620-7570
	Vereinsförderungen
	
	+1.000,00

	1/5300-7570
	Rettungsbeitrag
	
	-10.000,00

	1/8130-5110
	Geldbezüge Müllbeseitigung
	
	-23.000,00

	1/8130-5820
	DGB Müllbeseitigung
	
	-4.000,00

	1/8200-2680
	Geldbezüge Bauhof
	
	+25.000,00

	1/8200-5800
	FLAF Bauhof
	
	+1.200,00

	1/8200-5820
	DGB Bauhof
	
	+3.500,00

	2/8400+8600
	Förderung Grundankauf
	+20.000,00
	

	1/8400-0010
	Grundankauf Neumarkt an der Raab
	
	+30.000,00

	1/8400-6400
	Rechtskosten Grundankauf
	
	+600,00

	2/9210+8341
	Einnahmen Ortstaxe
	+18.000,00
	

	1/9210-7541
	Ausgaben Ortstaxe
	
	+11.000,00

	
	Summe der Änderungen
	+38.000,00
	+35.300,00




Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, stellt sich der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt dar:




VORBERICHT zum Voranschlag 2026
(gem. § 15 GHO 2019)

A) Allgemeine Daten:

Einwohnerzahl (HWS) am 01.01.2025			1941
Gemeindegröße:						43,1 km²
Datum der Anhörung des Gemeindevorstandes: 	27.11.2025
Auflagefrist (angeschlagen/abgenommen):		28.11.2025 bis 15.12.2025
Beschlussdatum Gemeinderat:				18.12.2025

B) Wertgrenzen:

Bemessungsgrundlage ist die Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoranschlages – MVAG-Code SU 31 - Angaben in Euro

für das Finanzjahr 2026: 3,992.500,00

a)	gem. § 25 Abs. 2 GemO 2003 – 0,5 % für den Bürgermeister: 	  19.962,50
		daher höchstens 	40.000,00

b)	gem. § 24 Abs. 1 GemO 2003 – 2,0 % für den Gemeindevorstand:   79.850,00
		daher höchstens 	 200.000,00

c)	gem. § 74 Abs. 3 GemO 2003
mögliche Höhe des Kassenkredites (höchstens ein Sechstel): 		 665.416,67

d)	gem. § 25 Abs.2 Z 1 GHO 2019 – 4,0 % für investive Projekte: 	 159.700,00
		jedenfalls jedoch bei mehr als 	200.000,00


C) Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlags ergeben für das Haushaltsjahr 2026 folgendes Bild:
	Angaben in Euro (Voranschlag)

	MVAG
Ebene
	MVAG
Code
	Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (1. Ebene)
	VA (t)
	VA (t-1)
	RA (t-2)

	
	
	
	
	
	

	SU
	21
	Summe Erträge
	4.382.000,00
	4.255.600,00
	4.378.356,56

	SU
	22
	Summe Aufwendungen 
	5.008.800,00
	5.679.600,00
	4.823.555,08

	SA 0 
	SA0
	(0) Nettoergebnis (21 - 22) 
	-  626.800,00
	-1.424.000,00
	-445.198,52

	SU
	23
	Summe Haushaltsrücklagen
	0,00
	0,00
	117.399,31

	SA 00
	SA00
	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 + / - SU23)
	-  626.800,00
	-1.424.000,00
	-327.799,21



Das negative Nettoergebnis (SA 0) erklärt sich durch die Höhe der Abschreibungen.

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlags ergeben für das Haushaltsjahr 2026 folgendes Bild:

	Angaben in Euro (Voranschlag)

	MVAG
Ebene
	MVAG
Code
	Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen (1. Ebene)
	VA (t)
	VA (t-1)
	RA (t-2)

	
	
	
	
	
	

	SU
	31
	Summe Einzahlungen operative Gebarung
	3.992.500,00
	3.908.900,00
	3.969.775,42

	SU
	32
	Summe Auszahlungen operative Gebarung
	3.827.500,00
	4.097.600,00
	3.660.235,39

	SA 1
	SA 1
	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)
	 165.000,00
	-188.700,00
	309.540,03

	SU
	33
	Summe Einzahlungen investive Gebarung
	145.300,00
	441.300,00
	390.066,04

	SU
	34
	Summe Auszahlungen investive Gebarung
	190.000,00
	609.200,00
	860.726,31

	SA2
	SA2
	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)
	- 44.700,00
	-167.900,00
	-470.660,27

	SA3
	SA3
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)
	  120.300,00
	-356.600,00
	-161.120,24

	SU
	35
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
	0,00
	0,00
	230.000,00

	SU
	36
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
	111.700,00
	133.400,00
	81.487,06

	SA4
	SA4
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)
	-111.700,00
	-133.400,00
	148.512,94

	SA5
	SA5
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)
	8.600,00
	-490.000,00
	-12.607,30




Der Saldo 5 im Finanzierungsvoranschlag sollte ausgeglichen oder mit einem positiven Saldo erstellt werden. Er kann jedoch nach Anlage 1 b der VRV 2015 einen negativen Wert aufweisen, wenn liquide Mittel in mindestens gleicher Höhe am 30.09. des lfd. Jahres vorhanden sind. Die Summe aller Zahlungswege (liquide Mittel) zum oben genannten Stichtag betrugen € 371.548,90.



D) Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung:

Für das Haushaltsjahr 2026 plant die Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab Investitionsvorhaben in der Höhe von rd. EUR 177.500,00.

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergeben folgendes Bild:

Kurze Beschreibung der Investitionen samt deren Finanzierung:
Ansatz 8170:		Urnensäulen
Ansatz 8400:		Grundstücksankauf Neumarkt an der Raab
[image: ]

Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab sind keine investive Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen. 
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Gemäß § 67 Abs. 6 der Bgld. Gemeindeordnung werden den Ortsteilen Ausgaben mittels Untervoranschlags wie folgt zugeteilt:

Sankt Martin an der Raab 	 €	60.750,00
Neumarkt an der Raab 	 €	3.550,00
Eisenberg an der Raab 	 €	2.800,00
Oberdrosen 	 		 €	5.800,00
Doiber 			 €	7.300,00
Gritsch 			 €	2.500,00
Welten 			 €	25.500,00



	f.)
	Mittelfristiger Finanzplan für das Haushaltsjahr 2026




Der mittelfristige Finanzplan ist nach § 68 Abs. 2 Z.5 Bgld. GemO gleichzeitig mit dem Voranschlag zu beschließen.
Er basiert auf den Voranschlagsstellen des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts und gibt einen Überblick über einen Zeitraum von 5 Haushaltsjahren. Zusätzlich ist für die 5-Jahresplanung ein Nachweis der Investitionstätigkeit zu erstellen.
Dieser mittelfristige Finanzplan dient zur mittelfristigen Ausrichtung des Gemeindehaushalts und ist daher jährlich an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen (revolvierende Planung).
Der Ausweis des mittelfristigen Finanzplans ist hinsichtlich des Gesamthaushalts und des Bereichsbudgets mit dem Voranschlag vergleichbar, wobei der Gesamt-Ergebnisvoranschlag und der Gesamt-Finanzierungsvoranschlag auf MVAG-Ebene 1 und des Bereichsbudgets (vormals Gruppen) für den Ergebnis- sowie für den Finanzierungsvoranschlag auf MVAG-Ebene 2 auszuweisen sind.

Da für die Jahre 2027 bis 2030 keine Investitionen veranschlagt wurden, erfolgte lediglich eine Anpassung der einzelnen Beträge.


[bookmark: _Hlk89172653]♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦


Im Anschluss an die Beratung und einzelnen Wortmeldungen beschließt der Gemeinderat auf Antrag des Vorsitzenden einstimmig 
· den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026 gemäß der Beilage. Dieser Beschluss umfasst gleichzeitig die darin enthaltene 
· Höhe des Kassenkredites, 
· den Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen und 
· den Stellenplan.

Zusätzlich beschließt der Gemeinderat auf Antrag von Bgm. Franz Josef Kern einstimmig die nachstehend angeführten Salden:
Die Höhe des 
· Saldos 0	„Nettoergebnis“ des Ergebnishaushalts beträgt €     -626.800,00
· Saldos 5	„Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung“
		des Finanzierungshaushalts beträgt			€	+8.600,00


Zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel bei Ansätzen innerhalb einer Gruppe beschließt der Gemeinderat auf Antrag des Vorsitzenden gemäß 
§ 20 Abs. 4 Bgld. Gemeindehaushaltsordnung 2020 i.d.g.F. einstimmig, dass Ersparungen bei einem Ansatz ohne besondere Beschlussfassung zum Ausgleich des Mehrerfordernisses bei einem anderen Ansatz herangezogen werden dürfen (einseitige oder gegenseitige Deckungsfähigkeit).





	Zu Punkt 8
der Tagesordnung
	Allfälliges




Bürgermeister Franz Josef Kern informiert:

Mitteilungen des Bürgermeisters:

	8.1
	Die Äste entlang der Güterwege im Gemeindegebiet wurden geschnitten.
Auch die Gräben in Neumarkt an der Raab wurden teilweise freigemacht. 

	8.2
	Mit der Firma A1 Telekom werden je zwei Standortmöglichkeiten für einen Sendemasten in Gritsch und Oberdrosen gesucht.

	8.3
	Das Festum Martini Novum war ein voller Erfolg. Die Gemeinde hat das Fest tatkräftig unterstützt.

	8.4
	Der Parkplatz beim Gasthaus Renate in Oberdrosen ist fertiggestellt.

	8.5
	Für den MAN LKW der Gemeinde wurden neue Schneeketten angeschafft.

	8.6
	Die Diözese Eisenstadt sowie eine Vertretung unserer Pfarrgemeinde war im Gemeindeamt betreffend eine mögliche Beheizung durch unsere Hackgutheizungsanlage bei der Volksschule.

	8.7
	Im Mai 2026 laufen die Verträge für die Kopiergeräte in der Volksschule und im Gemeindeamt aus. Es werden nun neue Verträge mit einer anderen Firma abgeschlossen.

	8.8
	In der Martinihalle wurde im Küchenbereich ein neuer Boden verlegt sowie Nierosterplatten montiert. 

	8.9
	Die Sitzbänke im Gemeindegebiet wurden durch die Bauhofmitarbeiter eingesammelt und teilweise repariert. 

	8.10
	Die Christbäume wurden an alle Ortsteile ausgeliefert. Im Frühjahr werden wir auf Wunsch von Dechant Martin Ralph Kalu versuchen, einen Baum in der Höhe von ca. 5 Metern am Vorplatz bei der Kirche einzupflanzen.

	8.11
	In den vergangenen Tagen wurde schon mehrmals Streusplitt gestreut. Am 10. Dezember war die Fa. Walter Zender, Fahrbahntechnik, 8330 Feldbach vor Ort und hat Sensoren für die Fahrbahn vorgestellt, welche vor Glatteis warnen sollten.

	8.12
	Der Grünschnitt wurde teilweise bereits nach Heiligenkreuz zur Sammelstelle gebracht. Ab dem kommenden Jahr sollen die Grünschnittabfuhren für die Gemeinden kostenlos sein.

	8.13
	Die öffentliche Toilette neben dem Römermuseum wurde beschädigt. Es wurde bei der Polizei Anzeige erstattet.

	8.14
	Bei der Aufbahrungshalle wurden Kupferbleche herausgerissen sowie auch bei einem Grab. Der Diebstahl wurde zur Anzeige gebracht.

	
	


Vbgm. Siegfried Niederer:
· Beim Gasthaus Renate in Oberdrosen, Kölbereck sollten Tafeln für Parkmöglichkeiten aufgestellt werden.


Bürgermeister Franz Josef Kern, Vbgm. Siegfried Niederer und GR. Manfred Steiner danken für die gute Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr und wünschen allen Gesundheit und Erfolg für 2026.


Da keine weiteren Anträge und Wortmeldungen vorliegen, dankt der Bürgermeister für die Mitarbeit und schließt die Sitzung.


Im Anschluss lädt die Gemeinde zu einem gemütlichen Beisammensein mit Brötchen und Getränken.





Vorgelesen - genehmigt – unterfertigt:



	Der Bürgermeister:	Die Schriftführerin:



			
	(Franz Josef Kern)	(Scherbler)



			
	(Beglaubiger)	(Beglaubiger)
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ABTRETUNGSVERTRAG

abgeschlossen am heutigen Tage zwischen

1. Oberwarter gemeinnitzige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossen-
schaft, registrierte Genossenschaft mit beschrinkter Haftung,
FN 1264792, 0SG-Platz 1, 7400 Oberwart, in der Folge auch kurz
.Bbtreterin® genannt, vértreten durch die gefertigten

Reprasentanten einerseits und

2. Marktgemeinde Sankt Martin an der Rasb, Hauptplatz 7, 8383
Sankt Martin and der Rasb, als Verwalterin des Offentlichen
Gutes, vertreten durch die gefertigten Reprisentanten anderer-

seits,
wie folgt:
I

Sintliche Bezeichnungen von Grundsticken und Einlagezahlen in
diesem Abtretungsvertrag beziehen sich auf die KG 31120 Neumarkt
an der Rasb, BG Gussing.

1.

Dic Obervarter gemeinnitzige Bau-, Wohn- und Sisdlungs-
genossenschaft, registrierte Genossemschaft mit beschrankter
Haftung, ist grundoicherliche Alleineigentimerin des Grundsticks
Nr. 2078/3, vorgetragem in EZ 1018, Sonstige (Verkehzs-
randflachen) mit 125 me.
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2. Dieser Vertrag wird in einem Original errichtet, welches nach
Verblicherung der Abtreterin zuzustellen ist. Die Marktgemeinde
Sankt Martin an der Raab, als Verwalterin des Offentlichen Gutes,
erhalt eine einfache Kopie.
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berufenen Reprisentanten verbindlich, dass an ihr Auslander
nicht Uberwiegend beteiligt sind. Sie erklart ferner an Bides
statt, Deviseninlinderin im Sinne der osterreichischen Devisen-

gesetzgebung zu sein.

Festgestellt wird, dass der Marktgemeinde Sankt Martin an der
Raab als osterreichische Gebietskorperschaft ebenfalls

Deviseninlandereigenschaft zukomnt.

vIIr.

Die Vertragsparteien bevollmichtigen hiermit lag. Alexandra
Ringhofer, geb. 19.10.1980, als Angestellte der Oberwarter
gemeinnitzige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft regi-
strierte Genossenschaft mit beschrinkter Haftung, FN 126419 2,
alle zur grundbicherlichen DurchfGhrung dieses Vertrages souie
der  zugrundeliegenden  Vermessungsurkunde  erforderlichen
Schritte zu setzen, die entsprechenden Urkunden, Antrige und
Eingaben zu verfassen und in der erforderlichen Fomm zu
unterfertigen, allfallige mit der Grundbuchserledigung in
Zusanmenhang stehende bzw. erforderliche Verbesserungen oder
Erganzungen disses Vertrages, soweit damit keine wirtschaftlich

relevanten Versnderungen verbunden sind, vorzunehmen.

X

1. Festgehalten wird, dass mindliche Nebemabreden zu diesem
Vertrag nicht bestehen. Allfallige Anderungen bzw. Erganzungen
dieses Vertrages bedirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der

schriftforn.
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wasserkorper vorliegen, ferner dass sich auf dem Vertragsobjekt
auch kein sonstiges verunreinigtes Erdreich befindet, welches
grundsatzlich geeignet ist, eine Umwelt- oder Gesund-
heitsgefahrdung herbeizufUhren.

v.

Die mit der Errichtung und Durchfihrung des Vertrages

verbundenen Kosten und Gebfhren gehen zu Lasten der Abtreterin.

vI.

Die Ubergabe und Upbernahme des Vertragsobjektes in den
tatsichlichen Besitz und Genuss der Erwerberin erfolgt mit dem
Tag der Fertigung dieses Vertrages durch beide Vertragsparteien.
Die Erwerberin hat ab diesem Tag Gefahr und Zzufall der
Vertragsobjekte zu tragen und die Steuern und sonstigen
sefentlichen Abgaben zu zahlen.

vir.

1. Von der Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab wird als
zustandige Behorde gemh dem Burgenlandischen landesgrundver-
kehrsgesetz bestatigt, dass das Vertragsobjekt fur Zwecke des
dffentlichen Verkehrs bestimmt ist, sodass dieses Rechts-
geschaft nicht der grundverkehrsbehordlichen Genehmigung bedarf.

2. Die Obervarter gemeinnitzige Bau-, Wohn- und Siedlungs-
genossenschaft, registrierte Gemossenschaft mit beschrankter
Haftung, als gemeinnitzig anerkannte Bauvereinigung im Sinne des
Wohnungsgeneinnitzigkeitsgesetzes, Bundesgesetzblatt Nr. 139/79
idgF, ist eine juristische Person mit dem Sitz im Inland und

erklirt durch ihre satzungsgemah zur Vertretung nach auBen
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Betreff: Ubernahme der WG durch die Gemeinde

Sohr geehrte Damen und Herren,

die Wassergenossenschatt Gritsch ersucht die Gemeinde hiermit um Prifung und Ubernahme:
der Wassergenossenschaft in die Verantwortung der Gemeinde.

Wirersuchen um positive Behandlung unseres Anliegens und stehen for weiterfuhrende
Gesprache sowle die Kidrung organisatorischer oder technischer Details jederzeit geme zur
Verfugung.
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4. DARSTELLUNG DER EINZELNEN ANDERUNGSFALLE IN SANKT MARTIN AN
DER RAAB

P [ Vomaben | KG | Geife | TeM| AW | ven | n | Wabimas
i Ger KG STMarin an der Raab
41 [ Ruckwdmung | StMarinan | 736,737 | Ja | 341 | 8D | G
derRasb | 7391742 | Ja | 1787 | BD | @
742
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AgA: Entrall Neumarkian 50 Ja | 4042 [ 80 | G
. Riickwidmung derRaab 50.46 Ja e | e
52 | Baukndenvallorung
Granlandwidmung
53 Parkaniage Neumarkian | 2930,2926 | Ja | 3987 | GI | GP
der Raab
AgA: Entrallt Neumarkian 3 Ja | @A | G | GNal
. Nichtlandwi derRaab
‘schafliche Bauten
542 | Nichtlandwit | Neumarkian 88 Ja | @ | G | GNal
schafliche Bauten |  derRaab
543 | Nihtlandwrt | Neumaian w2 | 4 | & | GNal
schafliche Bauten | derRaab w0 | 6 | GHg
544 | Nohtandwirtschafti- | Neumarkt an E=3 Ja | A5 | G | GNGI
che Bauten der Raab
545 | Nt andwitschatli- | Neumarki an 478l Ja | 78 | G | GNGl
che Bauten der Raab
546 | Nohtandwirtscharti- | Neumarkt an a7 Ja | 144 | G | GNGI
che Bauten der Raab
AgA: Entrallt Neumarkian a7 Ja | A7 | G | GGl
Nichtlandwiischafti- | derRaab
che Bauten
TigA Bauandenvete- | Neumarktan 4601 Ja | 182 | G | BD
nung der Raab ja | 135 |BD| @
Ruckwidmung 48012 Ja 85 Gl | GHg
Hausgaren 166 sa| 42 | o | o





image11.png




image12.png
PKL [ Vorhaben KG GSINr [ Tem | Fi[m | von | in Mobil maf-
in der KG Oberdrosen
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PKL [ Vorhaben KG GstNr [ Teil | Fi[m | von in Mobil maR.
in der KG Welten
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PKL Vorhaben KG GstNr Teilfl | Fifm] | von | in 'Mobil. maf.

in der KG Doiber

811 Ruckwidmung | Doiber 1181 Ja 135 BD | GI
Baulanderveiterung 113, 1181 Ja | o214 G | BD
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3 Vorhaben KG GstNr | Tei | Figm] | von n ‘Wiobil mat.
in der KG Gritsch
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Bezugnehmend auf die Stellungnahmen ergeben sich fur die gegenstandlichen Ande-
rungspunkte folgende Anderungen gegeniiber der Auflage:

Anderungsfall Anderung gegeniiber Auflage

51 Der Anderungsfall entfalt, aufgrund des Widerspruchs zum LEP 2011

541 Der Anderungsfall entfallt, da der Nachweis der Notwendigkeit auf-
grund der aktuellen Gegebenheiten nicht vorhanden ist

547 Der Anderungsfall entfallt, weil die Nutzung der Bauwerke nicht dieser
Widmungskategorie zuzuordnen sind

548 Die Hausgartenwidmung entfallt aufgrund der negativen Stellungnah-
men

74 | Die Baulandtiefe wird angepasst.

9.1 Die Widmungskategorie ,Grunflache — Tierhaltung® entfallt
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Beniitzung der Martinihalle Exkl.

Gebiihren fiir Veranstalter aus der Gemeinde Mwst.
(Tanz-)Junterhaltung inkl. Schank, Weinkost, Kuche, Kaffeebar | € 600,00 500,00
Fruhschoppen am darauffolgenden Tag € 120,00 100,00
Sonstige Veranstaltungen, wie Pensionistentrefien
Seniorennachmittag, Dorfheuriger etc. — mit Musik: Kabarett € 180,00 150,00
Halbtagsveranstaltungen wie Seminare, Vortrage,
Geburtstagsfeiem, Ausstellungen, etc € 120,00 100,00
Ersatz fiir Stromkosten, je kWh € 037 031

Je Std.u

Reinigung Porson € 30,00 25,00
Reinigungsgerat Pauschale € 40,00 33,33
Heizkostenpauschale € 30,00 25,00
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Kopfe ~ VZA  Kopfe ~ VZA  Kopfe  VZA

Gr_Personenkreis/Fonds Gruppe/Klasse/Stufe DPG 2026 2026 2025 2025 2024 2024
240000 Kindergarten Kb3/3 1,00 1,00 1,00 1,00 025 025
240000 Kindergarten Kb3/4 1,00 075 1,00 075 100 075
813000 Millbeseitigung p3/19 050 050 050 050 050 050
820000 Wirtschaftshofe bh3 /1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
820000 Wirtschaftshofe bhs /1 1,00 1,00 1,00 1,00 000 000
820000 Wirtschaftshofe bh3/2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
820000 Wirtschaftshofe p2/20 000 000 000 000 050 050
820000 Wirtschaftshofe p2/21 1,00 1,00 1,00 1,00 050 050
820000 Wirtschaftshofe bn3/6 000 000 050 050 050 050
820000 Wirtschafishofe bn3/7 150 1,50 1,00 1,00 100 1,00
850000 Beriebe der Wasserversorgung p3/19 050 050 050 050 050 050
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung bh3/6 000 000 050 050 050 050
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung bn3/7 050 0,50 0,00 0,00 0,00 000
Summe Personenkreis 2 2400 2018 23,00 2018 2200 1917
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Kopfe VZA  Kopfe VZA  Kopfe VZA
Gr_Personenkreis/Fonds Gruppe/Klasse/Stufe DPG 2026 2026 2025 2025 2024 2024

1 Dienstverhaltnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahit aus dem Budget von LIG

1 Beamtinnen
010000 Zentralamt BVII/8 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 083
Summe Personenkreis 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 083

2 Vertragsbedienstete

010000 Zentralamt bvas1 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
010000 Zentralamt c/16 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
010000 Zentralamt /17 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010000 Zentralamt av3/3 0,00 0,00 1,00 1,00 017 0,17
010000 Zentralamt bv2/3 0,00 0,00 0,00 0,00 083 083
010000 Zentralamt a3/4 100 1,00 0,00 000 000 000
211000 Volksschulen bhs /1 000 000 1,00 1,00 1,00 1,00
211000 Volksschulen bhs/2 300 263 200 163 200 163
211010 Volksschule - schulische Tagesbetreuung gb1/2 0,00 0,00 0,00 0,00 092 0,57
211010 Volksschule - schulische Tagesbetreuung gb1/3 1,00 063 1,00 0,63 0,08 0,05
240000 Kindergarten kb3 /1 1,00 025 0,00 0,00 075 047
240000 Kindergarten ar10 100 065 1,00 065 1,00 065
240000 Kindergarten 201711 000 000 1,00 063 1,00 063
240000 Kindergarten 1201712 100 063 1,00 1,00 1,00 1,00
240000 Kindergarten 1201713 1.00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240000 Kindergarten 12b1/15 1.00 063 1,00 0,63 1,00 063
240000 Kindergarten 12b1/16 1,00 063 1,00 0,63 1,00 0,63
240000 Kindergarten 1201717 000 000 1,00 1,00 1,00 1,00
240000 Kindergarten 1201718 100 1,00 0,00 000 000 000

240000 Kindergarten kb3 /2 100 038 1,00 063 1,00 091
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Investition Finanzierung Ergebnis
Code  Vorhabensbez.  Anschaffungs- Mitiel Geldfluss ~ Gemeinde-  Haushalts-  Subventionen/ Finanzierungs. Veraus. langfr. ~ Finanzierungs. offene Verbindl.
Jahr__ Fonds Konto HerstellKosten oper. Gebarung _Bedarfszuw. __riicklagen _son. Kap.rans. __Darlehen leasing __Vermogen/Son. __ergebnis __/Forderungen
1. Sonstige Investitionen

2002026 Sonstige Investitionen

206 163000 004000 1000000 000 000 000 000 000 000 000 10.00000 000
206 163000 010000 200000 000 000 000 000 000 000 000 200000 000
206 163000 040000 3400000 000 000 000 000 000 000 000 34.00000 000
206 211000 042000 800000 000 000 000 000 000 000 000 800000 000
206 710000 002000 100000 000 000 000 000 000 000 000 100000 000
206 817000 050000 1000000 000 000 000 000 000 000 000 10.00000 000
206 820000 010000 2750000 000 000 000 000 000 000 000 2750000 000
206 821000 040000 48.00000 000 000 000 000 000 000 000 48.00000 000
206 840000 001000 3000000 000 000 000 000 000 000 000 30.00000 000
2026 850000 004000 250000 000 000 000 000 000 000 000 250000 000
206 850000 042000 1.000,00] 000 000 000 000 000 000 000 100000 000
206 851000 004000 350000 000 000 000 000 000 000 000 350000 000
Summe 2002026 177.500,00 000 000 000 000 000 000 000 17750000 0,00
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Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab GKZ 10509
Voranschlag 2026
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergiitungen enthalten
Ebene Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) VA 2026 VA 2025 RA 2024
1 211 Ertrage aus der operativen Verwaltungstatigkeit 2.950.900,00 2.978.000,00 2.998.486,14
1 212 Ertrage aus Transfers 1.428.100,00 1.262.600,00 1.363.035,15
1 213 Finanzertrage 3.000,00 15.000,00 16.835,27
su 21 Summe Ertriige 4.382.000,00 4.255.600,00 4.378.356,56
1 221 Personalaufwand 1.413.500,00 1.398.900,00 1424.419,01
1 222 Sachaufwand 2.489.900,00 3.077.200,00 2411.346,02
1 223 Transferaufwand 1.097.600,00 1.190.200,00 970.297,03
1 224 Finanzaufwand 7.800,00 13.300,00 17.493,02
su 22 Summe Aufwendungen 5.008.800,00 5.679.600,00 4.823.555,08
SA0O  SA0  Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) -626.800,00 -1.424.000,00 -445.198,52
1 230 Entnahmen von Haushaltsriicklagen 0,00 0,00 130.000,00
1 240 Zuweisungen an Haushaltsriicklagen 0,00 0,00 12.600,69
SA01  SA01  Saldo (01) Haushaltsriicklagen (230-240) 0,00 0,00 117.399,31
SA00  SA00  Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsriicklagen (SAQ+SA01) -626.800,00 -1.424.000,00 -327.799.21
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Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab

Voranschlag 2026
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergiitungen enthalten

GKZ 10509

Ebene Code _Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) VA 2026 VA 2025 RA 2024
1 31 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstatigkeit 2.927.400,00 2.974.500,00 2.938.155,00
1 312 Einzahlungen aus Transfers 1.062.100,00 919.400,00 1.014.785,15
1 313 Einzahlungen aus Finanzertragen 3.000,00 15.000,00 16.835,27
su 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 3.992.500,00 3.908.900,00 3.969.775.42
1 a2 Auszahlungen aus Personalaufwand 1.407.300,00 1.392.700,00 1.371.228,72
1 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 1.327.300,00 1.521.900,00 1.324.460,64
1 323 Auszahlungen aus Transfers 1.085.100,00 1.169.700,00 949.604,00
1 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 7.800,00 13.300,00 14.942,03
su a2 Summe Auszahlungen operative Gebarung 3.827.500,00 4.097.600,00 3.660.235,39
SA1  SA1  Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32) 165.000,00 -188.700,00 309.540,03
1 331 Einzahlungen aus der Investitionstatigkeit 23.000,00 5.000,00 12.000,00
1 332 Einz. ad. Ruckzahlung von Darlehen u. gewahr. Vorschissen 0,00 0,00 0,00
1 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 122.300,00 436.300,00 378.066,04
su 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 145.300,00 441.300,00 390.066,04
1 341 Auszahlungen aus der Investitionstatigkeit 177.500,00 503.700,00 710.033,28
1 342 Ausz ad. Gewahrung von Darlehen sowie gewahr. Vorschissen 0,00 85.000,00 130.000,00
1 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 12.500,00 20.500,00 20.693,03
su 3 Summe Auszahlungen investive Gebarung 190.000,00 609.200,00 860.726,31
SA2  SA2  Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34) -44.700,00 -167.900,00 -470.660,27
SA3  SA3  Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) 120.300,00 -356.600,00 161.120.24




image25.png
Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab GKZ 10509
Voranschlag 2026
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergiitungen enthalten
Ebene Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene) VA 2026 VA 2025 RA 2024
1 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 230.000,00
1 353 Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg 0,00 0,00 0,00
1 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00
su 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstitigkeit 0,00 0,00 230.000,00
1 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 111.700,00 133.400,00 81.487,06
1 363 Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. 0,00 0,00 0,00
1 365 Auszahlungen fiir den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00
su 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstitigkeit 111.700,00 133.400,00 81.487,06
SA4  SA4  Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstitigkeit (35-36) -111.700,00 -133.400,00 148.512,94
SA5  SA5  Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) 8.600,00 -490.000,00 -12.607,30
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Ebene Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) VA 2026 VA 2025 RA 2024
2 2114 Ertrage aus Leistungen 16.100,00 8.500,00 2233662
2 2116 Ertrage aus VerauSerung und sonstige Ertrage 500,00 0,00 5570,32
2 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Ertrage 0,00 0,00 72.388,46
1 211 Ertrage aus der operativen Verwaltungstatigkeit 16.600,00 8.500,00 100.295,40
2 2121 Transferertrag von Tragem des offentichen Rechts 4.000,00 3.500,00 3.705,10
2 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 300,00 300,00 209,40
1 212 Ertrage aus Transfers 4.300,00 3.800,00 3914,50
1 213 Finanzertrage 0,00 0,00 0,00
su 21 Summe Ertrige 20.900,00 12.300,00 104.209,90
2 2211 Personalaufwand (Beziige, Nebengeb., Mehrieistungen) 200.000,00 195.000,00 257.737,74
2 2212 Gesetzlicher und freiwiliger Sozialaufwand 54.700,00 54.400,00 66.248,56
2 2213 Sonstiger Personalaufwand 5.000,00 6.000,00 375331
2 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 0,00 0,00 7.438,87
1 2 Personalaufwand 259.700,00 255.400,00 335.178,48
2 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsguter, Handelswaren 12.000,00 14.700,00 1343348
2 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 80.000,00 83.900,00 72.792,01
2 2223 Leasing- und Mietaufwand 9.500,00 10.000,00 7.316,14
2 2224 Instandhaltung 3300,00 9.300,00 342731
2 2225 Sonstiger Sachaufwand 251.600,00 242.900,00 23401221
2 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 17.700,00 18.400,00 17.520,25
1 222 Sachaufwand 374.100,00 379.200,00 348.501,40
2 2231 Transferaufwand an Trager des offentiichen Rechts 4.500,00 4.500,00 3.998,82
1 223 Transferaufwand 4.500,00 4.500,00 3.998,82
1 224 Finanzaufwand 0,00 0,00 0,00
su 22 Summe Aufwendungen 638.300,00 639.100,00 687.678,70
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Marktgemeinde Sankt Martin an der Raab

Voranschlag 2026
Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskérper und allgemeine Verwaltung - interne Vergiitungen enthalten

GKZ 10509

Ebene Code Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) VA 2026 VA 2025 RA 2024
SA0  SA0  Saldo (0) Nettoergebnis (21-22) -617.400,00 -626.800,00 -583.468,80
1 230 Entnahmen von Haushaltsricklagen 0,00 0,00 0,00
1 240 Zuweisungen an Haushaltsricklagen 0,00 0,00 0,00
SA01  SAO1  Saldo (01) Haushaltsriicklagen (230-240) 0,00 0,00 0,00
SA00  SA00  Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsriicklagen (SAQ+SA01) -617.400,00 -626.800,00 -583.468,80
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Zun Zwecke der Entstehung von Gffentlichen Verkehrsflachen
bergibt nunmehr die Obervarter gemeinniltzige Bau-, Wohn- und
Siedlungsgenossenschaft, registrierte Genossenschaft mit be-
schrankter Haftung, als Abtreterin als Eigentimerin gemsd
§ 8 des Burgenlindischen Baugesetzes 1997, Landesgesetzblatt
Nr. 10/1998 i.d.g.F., unentgeltlich und Kostenfrei an die
Marktgemeinde Sankt Martin an der Rasb als Verwalterin des
Offentlichen Gutes und diese Ubernimmt unter gleichzeitiger
Widmung fir das offentliche Gut das oben gemannte Grundstiick
Nr. 2678/3 mit 125 m*, mit allen Rechten und Pflichten, mit denen
die Abtreterin dieses Vertragsobjekt bisher besessen und bendtzt
hat oder doch zu besitzen und benfitzen berechtigt war und erteilt
die Abtreterin sohin ihre ausdrickliche Einwilligung, dass
darauf das alleinige Eigentumsrecht fir das ffentliche Gut der
Markcgemeinde Sankt Martin an der Raab grundbiicherlich

einverleibt verde.

.

1. Die Abtreterin haftet weder fur ein bestimmtes Ausmab noch
fur eine bestimmte Beschaffenheit oder bestimmte bauliche
Vervendbarkeit des Vertragscbjektes, wonl aber dafir, dass
dteses, mit Ausnahme der in diesem Vertrag ausdricklich mituber-

nommenen Lasten, vollstandig lastenfrei ist.

2. Die Abtreterin esklart, dass das vertragsgegenstandliche
Grundstick nach ihrem Wissen frei von jeder Kontamination ist,
dass keine Altlast oder Verdachtsflachen vorliegen oder bekannt
sing und dass auch nach hrem Wissen keine behordlich angeordnete
Verdachtsflichenerhebung durchgefuhrt wurde. Das bedeutet, dass
auf den Grundstick nach ihrem Wissen keinerlei Ablagerungen und
Altstandorte sowie durch diese kontaminierte Béden und Grund-




